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Verbandsversammlung am 11.12.2014 
 
 
 
TOP 8   (öffentlich) 
Wahl der Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden 
 
 
 
1. Vorschläge 
 
Die Verbandsversammlung hat nach § 1 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Regio-
nalverbandes Südlicher Oberrhein 5 Stellvertreter/innen aus ihrer Mitte zu wäh-
len, die den Verbandsvorsitzenden im Falle seiner Verhinderung im Vorsitz in der 
Verbandsversammlung vertreten. Die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt 
die Verbandsversammlung. 
 
Entsprechend der Absprache mit dem Ältestenrat wird abweichend von der Ge-
schäftsordnung auf die Wahl eines 5. Stellvertreters des Verbandsvorsitzenden 
verzichtet. 
 
Folgende Reihenfolge der Stellvertretung des Verbandsvorsitzenden wird vorge-
schlagen: 

 
1. Stellvertreter: Sandfort, Wolfgang (SPD) 
2. Stellvertreter: Doll, Valentin (FWV) 
3. Stellvertreterin:  Schwarz-Marstaller, Angelika (Bündnis 90/Die Grünen) 
4. Stellvertreter: Hurth, Hanno (CDU) 
5. Stellvertreter: keine Besetzung (stünde rechnerisch der CDU-Fraktion zu) 

 
Sofern es von der Verbandsversammlung gewünscht wird, können sich die Be-
werber bzw. die Bewerberin vorstellen. 
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2. Aussprache 
 
 
3. Wahlhandlung 
 
Die vorgeschlagenen Stellvertreter/innen werden einzeln nach den Grundsätzen 
des § 37 Abs. 7 GemO gewählt. 
 
Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt 
werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 
 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberech-
tigten erhalten hat.  
 
Die Verbandsgeschäftsstelle schlägt vor, nach der bisherigen Praxis die Stellver-
treter/innen einzeln in offener Wahl zu wählen (einfachste Art). 
 
 
 


